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Gleichstellungskonzept 
 

Um Teilzeitkräfte an unserer Schule gemäß ihrer verminderten Stundenzahl zu entlasten und 

dennoch die pädagogische Arbeit nicht zu vernachlässigen, werden folgende Maßnahmen bei 

uns umgesetzt: 

 

I. Stundenplangestaltung:  

- Vor der Erstellung des Stundenplanes können Wünsche geäußert werden. 

- Nach Möglichkeit werden Springstunden vermieden. 

- Bei der Erstellung des Stundenplans können Kollegen aktiv mitarbeiten. 

 

▪ Unterrichtsfreie Tage: 

- Sofern aus schulorganisatorischer oder pädagogischer Sicht nicht dagegen spricht, 

wird einer Teilzeitkraft ein freier Tag ermöglicht.  

- Wenn möglich werden auf Wunsch Klassenleitungsteams gebildet.  

- Übernimmt eine Teilzeitkraft eine Klassenleitung, können auch Kollegen dort den 

Unterricht in den Fächern Deutsch oder Mathe übernehmen. 

 

▪ Unterrichtsverteilung: 

- Durch eine verlässliche und langfristige Terminplanung wird es allen Lehrkräften, 

besonders aber den Teilzeitkräften, erleichtert ihren dienstlichen, unterrichtlichen und 

außerunterrichtlichen Aufgaben nachzukommen. 

 

II. Außerunterrichtliche Aufgaben 

▪ Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und schulinternen Fortbildungen: 

- Es wird ein fester Konferenztag eingeplant, an dem alle Lehrkräfte im Dienst sind. 

- Konferenzen werden langfristig geplant. Das Konferenzende wird angegeben. 

- Bei Protokollen haben Teilzeitkräfte eine Ermäßigung. 

 

▪ Klassenleitung: 

- Die Übernahme einer Klassenleitung gehört zu den dienstlichen Verpflichtungen. 

 

▪ Elternsprechtage/Elternsprechstunden: 

- Elternsprechstunden im Rahmen einer Elternsprechwoche können individuell gelegt 

werden 

▪ Veranstaltungen im Rahmen des Schulprogramms: 

- Es muss nicht jeder an allen Veranstaltungen teilnehmen. Teilzeitkräfte sind nur im 

Umfang ihrer reduzierten Arbeitszeit einzusetzen. 

- An Projekttagen oder –wochen können sich Teilzeitkräfte ein Projekt teilen. 

- Bei Klassenfahrten über mind. 5 Tage oder übers Wochenende steht einer Teilzeitkraft 

bis 14 Stunden ein freier Tag zu. 

 

III. Mehrarbeit/Vertretungsunterricht 

- Bei Vertretungsunterricht wird, wenn möglich, der Einsatz von Teilzeitkräften 

vermieden. 

- Aufsichten werden prozentual zur Stundenzahl verteilt. 


